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Der Stadtrat wir gebeten zu prüfen, wie in den Baulücken zwischen den Gebäuden
der Riedtlisiedlung entlang der Winterthurerstrasse Zwischenbauten erstellt werden
könnten. Zu diesem Zweck sollen im Rahmen eines Projektwettbewerbs Machbar-
keitsstudien erstellt werden.

Begründung'

Die Riedtlisiedlung zählt dank ihrer grosszügigen Anlage mit Grünflächen und Plätzen,
einem wertvollen Baumbestand sowie einer formenreichen architektonischen Gestaltung
der' Wohnhäuser zu den städtischen Wohnsiedlungen mit einem ausnehmend hohem
Wohnwert. Sie soll im Laufe der nächsten Jahre etappenweise renoviert werden.

Das derzeit vorliegende Sanierungsprojekt stösst hingegen bei einem relevanten Teil der
Mieterschaft auf Kritik. Wenn auch die Interessen von Mieterinnen in über 300 Wohnungen
nie deckungsgleich sein werden und ihre verschiedenen Wünsche sich vielfach durchaus
widersprechen, so sind aus ihren Reihen doch Vorschläge zu dieser Sanierung hervorge-
gangen, die im Interesse der Mieterschaft, aber auch der Stadt als Besitzerin der Siedlung,
einer ernsthaften näheren Prüfung unterzogen werden sollten.

Dazu gehört die Idee, bei den Gebäuden entlang der Winterthurerstrasse sogenannte Zwi-
schenbauten zu erstellen. Diese hätten zum einen den grossen Vorteil, dass sie den weit-
läufigen und wunderschönen Riedtli-Innenhof sowie auch die unterhalb liegenden Gebäude
und Wohnungen von der grossen Lärmbelastung der Winterthurerstrasse abschirmen
würden, was mit einer spürbaren Qualitätssteigerung verbunden wäre. Zum zweiten würde
die Erstellung von Zwischenbauten es erlauben, (zumindest teilweise) anstelle der geplan-
ten Zusammenlegung von Kleinwohnungen neue Grosswohnungen zu erstellen, was ver-
gleichsweise weniger aufwändig und daher kostengünstiger sein dürfte. Ausserdem können
so mehr von den in der Siedlung begeehrten Kleinwohnungen erhalten bleiben. Die bau-
rechtlichen Voraussetzungen zu einem solchen Vorgehen wurden mit Art. 13 Abs. 2 (Ge-
biete mit erhöhter Ausnützung) geschaffen.

Der Stadtrat hat in den letzten Jahren in anderen Zusammenhängen mehrfach betont, dass
Fragen des Denkmalschutzes nicht isoliert angegangen werden können, sondern die heuti-
gen Bedürfnisse (z.B. zeitgernässe Komfortansprüche oder Lärmschutz in einem Umfeld
vor1 stark gesteigerter strassenseitiger Lärmbelastung) in Form einer Interessenabwägung
ebenfalls das ihnen zustehende Gewicht erhalten sollen. Auch wenn die Riedtli-Siedlung
heute (erfreulicherweise) unter Denkmalschutz steht, soll dies nicht sinnvolle Lösungen irn
Interesse der Bewohnerinnen kategorisch verhindern. Irn Rahmen eines Projektwettbe-
werbs können überzeugende, sowohl die Interessen des Denkmalschutzes als auch die
jenigen der Bewohnerschaft be/"Ücksichtigende Lösungen gefunden werden.


